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Neues helvetisches T a g b l a t l.

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nrc>. I.XXX. Bern, den i8. Nov. i7yy. (27. Brumaire Vlll.)

Gesezgebung.
Senat, 28. Oktober.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Lüthard's Meinung.)

Ich glaube aber, durchaus müssen solche

cnrrenz der Käufer wird vermehrt. 2. Der
Werth der Güter auf das Höchste getrieben,
z. Viele Anhänger erwirbt sich die Republik,
die für Handhabung derselben interesstrt wer--
den. 4. .Die grossen Gütermaßcn werden zer,
theilt; dadurch wird bessere Cultur der Güter
bewirkt; die Zahl der Eigenthümer wird ver,

u.» ^csvrocrungs nircet des Ver, mehr sur die vsieruliche DrdM'.ng und Ruhe
der Zeitversuumniß, die sie den inrerefsirt; und der allgemeine Wohlstand, der

Kauflustigen verursachen, >eyn werden. Bür,!die Wirkung einer guten Veräußerung seyn muß,
Zer Repräsentanten! wenn wir Eiqenthümcr-wird ausgebreitet. Aber der Modus dieser
der Nationalgüter wären, so könnten wir dem Vertheilung in kleinere Portionen und der Zah,Direktorium die Sache, wie es vorgeschlagen lungstcrinine, ninß von derGesezgebung bestimmt
wird übergeben; da wir aber nur Verwalter werden. Denn überläßt man die Grösse der
derselben ,mb so sollen wir weiter geben; wir Verkaufsstücke, und die Festsetzung der Ver,
dnrsen dem Direktorium diese Veräußerungen
nicht allein überlassen. Damit aber unsere
Zustimmung nicht eitle Formalität sey, ist es
aui.h nothwendig, daH dnö Direktoriuln über
den frühern Ertrag der Nationalgüter Erknn,
digungen einziehe, und diese dem gesezgebendcn
Corps bekannt mache. Endlich sollte das Di,rektorium den Beweis, daß alle Bedinge, diedas Gesez vorschreibt, erfüllt seyn, bei jedemKaufe einsenden. "
,;^y/ler. Ich bin überzeugt, daß manlängst tchon mehr Nationalgüter, und dieselben
!mmtt?en Âdaì^àuft hätte, wcnn manimincc den g edacht genommen hätte, dieselbenni möglichst kleinen Portionen, und auf mehrerezaylungs-erminc zu vcräussern. Die Menaedieser De. katsse und kleiner Zahlnuassummenhatte die wcn'.gcn Verkauf« von grossen Güternbei denen die Reichern immer die dringendenUmstände ben.wen, ersezc und bei weitem übe?

rossen. Durch Verkauf in kleinen Portionen underleichterten Zahlungsterminen werden vielennd unschazb-re Vortheile erziehlt.- e. die Con!

kaufstcrmine ganz der Willkiihr der Regierung,
d. h. der verschiedenen Eommissionen, die sie
an Ort und Stelle sendet, so werden den Be,
günstlginigen und der Partikularintrige des In,
tereges Thür und Thor geöffnet werden. Die
Ratification des gesczgebenden Corps scheint
mir meist nur blosse Formalität, immer wird
sie ziemlich blind, und ohne hinlängliche Sach,
kenntniß ertheilt. Alles das zeigt die bisherige
Erfahrung; ich verwerfe den Beschluß.

Uebrigcns wollen die Gegner des Beschlusses
den Verkauf der Nationalgüter beschleunigen.

sDenn je zt sind sie den Spekulationen u. dem Wu,
cher mehr Preisgegeben; durch Vertheilung aber,
und durch erleichterte Zahlung werben sie allgc,
mein gesucht werden; in weniger Zeit wird
mehr verkauft werden; wenn dann nur die
Verkäufe mit aller Thätigkeit betrieben werden.
Carts Einwürfe fallen also ganz weg.

küthi v. So!, will die Unmöglichkeit bewei,
sen, daß irgend in einem Gesez Zahlungster,
mine könne» bestimmt werden; das Erd,
reich und die Güter sind sehr ungleich Re,
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ben, Wiesen, Aecter, gutes oder schlechtes
Erdreich, erfodern kürzere oder längere Termine;
noch mehr muß auf die Gegenden Rülsicht ge-
nvmmcn werden; selten werden Käufer aus
einem andern Kanton kaufen; in den erschöpft
reu geldauncn Kantonen, nun müssen also iun-
gcre Tcrn.ine, als in einem begüterten einge-
ronmt werden; nun sagt ja der Beschluß, das
Direkloriiun soll bei der Auskündung eines Vcr-
taufs die Aalsttermiue anzeigen; überhaupt biegt
der Beschluß allen Willkührlichkeitcn vor. Die
Alttiistücle zedes Verkaufs sollen freilich der
Gcsezgcbuug immer vorgelegt werden: darauf
darf aber ^er gr. Nach nur genau hallen; es
ist seine Psiichl, dieses zu thun. Die 2 New
steigcruligstagc sind doch wohl nothwendig;
sie s»d älter schwellterischer Gebrauch von be-
tvährtem Ruhen; wer mehr bieten will, kommt
das zweittmai gewiß wieder. Er stimmt zur
Annahme des Beschlusses.

Mittelholzcr. Die Resolution sollte eine
allgemeine Regel seyn, nach der in der ganzen
Republik die Narioiialgüter verkauft werden
müssen; das ist sie aber keineswegs; sie über-

zen Prozeß durchgangen, freilich gefunden, daß
sich der Vcrurtheilte des Verbrechens gegen
die öffentliche» Ruhe und Sicherheit durch Bei-
Wohnung aufrührerischer Zusammenkünfte, wo-
bei man mit unerlaubten Gewaltthätigkeiten
schlimme Absichren gegen die Regierung durch-
setzen wollte, einigermaßen schuldig machte.

Ihre Commission hatte daher cmigcö Bedenken

getragen, Ihnen die Annahme dieser Bczuà
gui'.g vorzuschlagen, indem, wenn sich dieses in

einer Regierung einschleicheii würde, die öffcnb

liehen Gewalten nothwendig ihre Achtung uns

das Zutrauen des Volks verlieren mußten, irs»

durch der Staat durch Begünstigung der Straf
losigkeit in Zerfall gerathen mußte.

Da aber die Commission diesen Fall genam
prüfte, und das ausgesprochene Urtheil m
den Beschuldigungen des Angeklagten verglich;
so kann sie nicht bergen, daß sie eine vierfach

Strafe, iiemlich Verlust der Ehre, Geldstrafe,

Beraubung persönlicher Freiheit und Vertus,

eines chàhrigcn Aktivbürgerrechts ein wenig all-

zu hart fand. Schon die Strafe der Ehrt
hält die Commission, besonders bei einem tu-

laßt der Willkühr allzuviel. Er glaubt auch ,îgendhaftcn und freien Volk, für eine der härtesten

daß Acrausscruiig der Nationalgüter sehr gusStrafen, indem man durch unzahlbare BeisM
licht für-baar Geld, sondern beweisen könnte, daß viele den Tod dem Aer-seyn würde, aber nicht

so, daß nur ein Drittheil oder ein Vicrcheii baar
bezahlt würde; dies könnte unsern gcgcnwärri-
gen B.dürfnissen genügen.

Bodmer. Weder Annahme noch Vcrwer-
fung des Beschlusses wird uns so bald Geld
»chäffcn; er stimmt der Commission bei; wun-
dert sich aber nicht wenig über Cart, der den

lust derselben vorzogen. Wegen der Geldstrafe

findet die Commission diese Art von Strafen

mit der Unpartheilichkeit der Gesetze nicht b«

stehbar. Obwohlen die Commission selbst das

Urtheil der zwei lcztern Strafen, ncmlich dn

Beraubung persönlicher Freiheil und Vcw'
ces Aktivbürgerrcchtö in Rutsicht der TechM

Beschluß annehmen will, damit die Aristckrarrnwignng und dem Attentat gegen die öffeurilai

kaufen töiincn; hwenn man weiß, daß die Ari-iSlch:rhcir, ganz dem Endzweck der Gesetzt, ^
stokratcn Geld verborgen haben, so suche man che den Verbrecher von fernerer Beunruhig""»
es auf — lind wenn man Geld braucht, soder Gesellschaft abhalten, und andere "s" ^
giebt es immer Leute, die Witzen, wo solches Nachahmung solcher gesezwidrigen Handlung

zu finden seyn kann. Er verwirft den Bcschlußstabschrckcn sollen, cinesrhcils billigle; s""
^

.ä
Schärer stimmt zur Verwerfung; durchlnoch die Commission, nachdem sie in Erwägung g

Annahme des Beschlusses würden sich die Kau--zcgcn, daß wenn wenn man mit gelinder» '

ter der Naüonalguttr nicht vermehren, wegeilten die nemliche Absicht erreichen kann, ^
i Zahlungsregeln. 'härtern unterbleiben sollen, besonders in ei

ZFall, wo das Gescz solche Verbrechen
Mangel an allgemeinen

Der Beschluß wird verworfen.
Fuchs im Namen emer

folgendes Gutachten vor:
Ihre Commission, der Sie den Auftrag ge-

geben, den Beschluß des großen Raths, den

Michael Gemsch von Schweiz betreffend, zu

tiiircrsiichen, hat, nachdem sie genau den gan.

Commission legt ve:hüllen als bestrafen sollte, ..^
Untersuchung viele mildernde Umstände angs ^
fttt, di.> die M-rdeecheu. welche gleich anfa»udie die Verbrechen, welche gleich

»rcll in die Augen sielen, verminderken.
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daß Eemsch vor und nach seiner Verhaftung als
ein friedlicher moralischerManN lebte; andrerseits
zeigt seine Vertheidigung über die gegen ihn
gemachten Beschuldigungen, daß er nicht nur
kein Verführer, sondern mehr als ein durch
die arglistigen Reden boshafter Pfaffen Ver-
blcndeter in ihre Fallstricke verfiel.

Da daher die Commission in seiner Hand-
lung keine absichtliche Bosheit enrdekte, viel-
mehr fand, daß er einige Nachsicht verdiene,
indem er bei verschiedenen Zusammenkünften die
verrátherischcn Anschlage eines Paul Stigers
mehr verhinderte als billigte, und sich öfters
mit Gewalt dagegen stemmte; da die Commis-
sion ferner die Mitleid erregenden Addresscn,
die in den beweglichsten Ausdrücke» nichts als
nur die Freiheit dieses Hausvaters verlangten,
so hat die Commission bewogen, durch! ichon
angeführte " '

mânnern können gewählt werden. Er fodert
Dringlkchkeitserklárung.

Escher: Das Gutachten selbst warnt vor
den Gefahren der Beredsamkeit, also wollen wir
uns ja hüten, uns so unvorbereitet Echlumpfs
Redseligkeit preis zu geben; und ich fodcre s
Tage Zeit fur Ueberlegung, welches um so

nothwendiger ist, da Schlumpf seinen Gegen-
stand unter allen Gesichtspunkten betrachtet,
den einzigen ausgenommen, der wohl der ächte
seyn mag, Nämlich der des Rechts.

Schlumpf beharret auf der Dringlichkeit^
erklarung ; doch will er erst in drei Tagen das
Gutachten behandeln lassen.

Anderwerth will nicht einmal zugeben,
daß das Gutachten in sechs Tagen behandelt
werde, weil es ungerecht wäre, jezt durch ein
inches Gescz die Freiheit der Wahlen in eini-

'führte (Stünde, und gerührt durch die trau-Kontonn, begrenzen zu wellen, tvahreus
rige Schilderung dieser trostlosen Familie, wcl-!^e>n ch ^n übrigen Kantonen unbedingte Frei-
che durch die Drangsale und den verheerenden!^^hierüber statt habe. Er fodert Vertagung
Krieg alle ihre noch übrigen Habseligkciten durch ins nächste Jahr.
Plünderung verloren, und derStautalso noth-
wendig die Familie, die am Rande des äußersten

nierz fodert ebenfalls Vertagung.
H über ist Anderwerths Meinung, und will

Elends isich befindet, auf sich laden würde,weiter gehen und hierüber gar nicht ein-
wenn er sie ihrer Stütze beraubte, kein Bc-^rrten, weil dieses eigentlich eine konstitutionelle
denken gelragen, Ihnen die Annahme des Bc-
schlusscs des gr. Raths aazurathen, welcher dem
Nerurtheilten keine andere Begnadigung ertheilt,
als die seiner persönlichen Freiheit, und hofft,
der Senat werde durch das Gefühl seiner schon
lo oft gezeigten Menschenliebe bewegt, dem

Beschränkung der Wahisreiheit betrifft, welche
nicht durch ein Gcsez sondern durch die Con-
stilution bestimmt werden muß; er hofft also,
daß der Senat diesen Gegenstand bcarbettrn
werde, und federt darum von unsrer Seite
Verwerfung des Gutachtens.

verlaßnen Kind seinen Varer, dem trostlosen! Legier fodert Dringlichkeit für des Gutach-
Weibe ihren Mann, und der sich schon ins'ten, welches er freilich, als Mitglied der Com-
Grab neigenden Mutter ihren Sohn, als bcisuulffon, etwas kurzer gewünscht Härte; abc?
lezien ihr noch übrigen Trost, durch die An- dmum nothwendig glaubt, weil es unschikiia.,
nähme dieses Beschlusses schenken. ss^re, Volksrcprascntantcn ihre wichtigen

Der Beschluß wird angenommen. Geschäfte als Gcsezgeber vernachlaßigen wür-
Der Senat bild-t «ick in ^

^ner Wahlversammlung du.ch ihre
und beschäftigt sich mtàc^ Gegenwart vielleicht den freien Gang des Volks-
tue- v,« Po-willens mehr und minder zu hindern.

H über beharret, weil wir über konstitutio-
nelle Gegenstande durchaus nie von uns aus
eintreten, sonder» dieselben unbedingt demSe«
nat vorzuschlagen überlassen sollen. Er fodert
also Tagesordnung über das ganze Geschäft.

Bourgeois stimmt Lschern bei.
DaS Gutachten wird fur sccys Tage auf

den Kanzleitisch gelegt.
is Mütter aus den Distrikten Nieder-Em-

menthai und Langcnrhul, im Kanivn Bern^

üzei des Ralhs betreffenden Gegenstand.

Grosser Rath, 29. Okt
Hräsident: G a p a n y.

Uàck
begehren für ü Wochen

Schlumpf, im Namen einer Commission,
wgl ein weitläufiges Gutachten vor, über die
Frage: ob die Aolksreprasentanren zu Wahl-
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^wünschen bei ihren Rechten geschüzt zu werden,
und daß diesen zufolge, in dieser Gegend, wo
sich im Bezirk von zwei Stunden 16 Mühlen
befinden, Niemand erlaubt werde, neue Muh-
lcn zu errichten, oder wenigstens nicht anders,

daß in einem Beznk nicht zuviel solcher Werke
angelegt werden, damit nicht zulezt alle ein-
gehen; ih trage also daraus an, daß diese

Bittschrift an das Direktorium zum Entscheid
des gegenwartigen Falls gewiesen, eine à

als unter der Bedingung von Entschadigungsschrist aber, in Rüksicht der allgemeinen Gründe,
für die jetzigen Mühlenbcsttzcr. chie sie enthalt, der hierüber niedergesezten Loai-

Guter: Die Grundsätze dieser Bittstellersinission mitgetheilt werde,
sind auch die meinigcn; denn ungeachtet der^ Escher fürchtete, man wolle diese Bitt-
völligen Freiheit der Gewerbe, soll doch diese schrist in Natura der Wasserbau-ComrMvn
durch das Eigentumsrecht anderer Bürger be-!zuiveisen, und wollt« Einwendungen dagegen

schranke werden. Als wir das Gewerbsfrei-üuacheu, weil diese Commission nicht in M
hcilsgesez machten, haben Escher und ich ge-ficht der Gewerbssteihcit, sondern über

zeigt, wie nachtheilig dasselbe sey, wenn ihm Polizei des Wayerbaues niedergeftzt ist,
nicht Gewerbspoiizeigesctze vorgehen; allein man
hörte uns nicht, und begieng einen ähnlichen
Fehler, wie bei Aufhebung der Zehnden, be-

vor ein neues Finanzsystem da war. Da die

Polizei der Mühlen sehr wichtig ist, so be-

gchre ich, daß diese Bittschrift an die Com-
Mission über die Wasserwerke gewiesen werde.

Relsiab ist weder Sutcrs nach der Bit--
sieller Meinung, und glaubt, es sey wider
die Freiheit und die Menschenrechte, die Bei-
dehaltung von alten Prioilegieu zu fodern; er

selbst war Müller, und hatte sich geschämt,

-in solches Begehren zu machen. Jeder Hand-
werter, der gut arbeitet, wird immer zu ver-
5-enci! haben, und nur schlechte Arbeiter wün-
scheu Privilegien; ich fodere also Tagesord-
uuiiq über diese Bittschrift, und wünsche, daß

die Commission über Polizei der Wasserwerke,

«vfgefodcrt werde, ihre Arbeit zu beschleunigen.

Koch: In Revolutionszeiten ist nichts ge-

sährlicher, als der Mißbrauch von Worten;
dicwn Mißbrauch sehen wir auch bei dem

Wort Privilegien. Es wäre ein Privile-
gium, wenn unbedingt Niemand neben mir
«ine Mühle errichten dürste; es ist aber kein

Privilegium, wenn Niemand eine Mühle er-

richten kann, ohne daß vorher untersucht und

gefunden wird, daß dieselbe Niemand schade.

Zu starke Vermehrung der Wasserwerke kann un-
ìer sehr vielen Rüksichtcn schaden; sie kann

Ueberschwemmungcn verursachen, und die Schi,-
fahrt hindern, und ist also in dieser Rüksicht
schon dem Ganzen schädlich, folglich gehört
dieselbe unter die Polizei. Eben so kann un-
bedingte Freiheit zu Anlagen dieser Art, das

Eigenthum eines Dritten wirklich angreifen, in-
dein sie den Reichen zum Nachtheil des Armen

begünstigt. Auch soll der Staat dafür sorgen,

so stimmt er gerne Kochs Antrag bei. Alliin

er versichert, daß diese Commission noch l.injc

kein Gutachten vorlegen kann, weil in e-M
Lande, dessen Lokalvcrhältnisse so mannigfàS
sind, wie die von Helvetien, es beinahe
möglich ist, allgemeine Polizeigesctze zu
werfen, die auf das Ganze passen, besondn»

iu Rüksicht eines Gegenstandes, der noch st

wenig bearbeitet, und in Helvetien beinahe

ganz unbekannt ist. (Die Fortsetzung folgt.)

Der helvetische Pertinax.
Mit Unrecht hat man das neue helvetische

Tagblatt beschuldigt, es habe den helvetischen

Mni «le« iolx verstumme» gemacht; das ssa-

mäieon kann Farbe und Gestalt, aber "M
seine Natur ändern, und der ci - Ur-vsiu Purger

Loliiinuuiljiis ist nicht verstummt. Seit gernw

mer Zeit treibt er in der b'svills Iisivcügns M
Unwesen ; erchat sich nun Pertinax genannt,
der Frei heits freund, der ihm
metsch dienet, hat ihn vollends zum vatyr
umgetauft. -s

Dieser, mitunter komische, mitunter cuo

plumpe Satyr, hat die Entdeckung g-^Ass.»ns
man im Kanton Zürich, während des ^

der Russen und Oestreicher, an der Eege'" w

lution dieses Kantons gearbeitet h^be,
oaß das helvetische Vollziehuugsdirektoriu.u
denschast os handle. Er behauptet : u. ^
Hoste s Befehl von der Interimsregiernng "

gestellten ü->-> Mann, hätten wenigstens

ausschließlich gegen die Franken äst-
bestimmt seyn, — und das Vollziehung^ '

torium hatte die Interimsregierung
in Hausarrest, sondern sins Gefängniß l -

sollen, weil sie, sezt er mündUH h>"ì",
davon lief.
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